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Sachverhalt und Antrãge 

Der Beschwerdeführer ist Arimelder und Erfinder der euro-

pãischen patentanmeldurig Nr. 82 900 636.0 (Veröffentli-

chungsnr. WO 82/02140 und EP-A 0 113 707). 

Die Anmeldung betrif ft ein Verfahren und eine Vorrichtung 

zur Gewinnung von elektrischer Energie, wobei ein Gemisch 

von Wasserstoff (oder Wassergas bzw. Faulgas) und Sauer-

stoff (oder Luft) zur Fusion gebracht wird, und die ent- 

stehende Induktion als elektrische Arbeit abgeleitet 

wird. 

Die Anmeldung wurde von der Prüfungsabteilung 054 am 

7. November 1985 zurückgewiesen. 

Die Prüfungsabteilung hat ihre Zurückweisungsentscheidung 

dainit begründet, daB die Erfindung in den Anmeldungsun-

terlagen nicht so deutlich und vollstãndig of fenbart 1st, 

daB ein Fachivann sie ausführen kann, wie es im Artikel 83 

EPU gefordert wird. 

Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer am 

3. Januar 1986 eine begründete Beschwerde eingelegt. Die 

Beschwerdegebühr wurde am selben Tag bezahit. 

In seiner Beschwerdebegründung vertrat der Beschwerde- 

führer im wesentlichen die Auffassung, daB die ange-

fochtene Entscheidung weder sachlich begründet sei, noch 

die einschlãgigen Naturgesetze in Betracht ziehe. Schon 

der Titel "Knallgasdynamot' weise darauf hin, daB elek-

trische Energie durch die Umkehrung der Elektrolyse des 

Wassers gewonnen werde. Die PrUfungsabteilung habe da-

gegen einen VerbrennungsprozeB untersteilt und die Wir-

kung der  Schwerkraft auBer Acht gelassen. Für eine Patent- 
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2 	T59/86 

aruneldung werde in Bezug auf den Offenbarungsgehalt nicht 
gefordert, die anzuwendenden Naturgesetze einzubringen 

und zu interpretieren, weil dies Sache des Fachmanns sei. 

In Bescheid von 21. Juli 1987 wurde den Beschwerdeführer 

mitgeteilt, daB nach Meinung des Berichterstatters die in 

den Anrneldungsunterlagen of fenbarten technischen Angaben 

nicht ausreichen, urn den Fachmann ein Nachvollziehen der 

Erfindung zu ermöglichen. Der Fachmann sei nicht in der 

Lage die entstehende Induktion als e].ektrische Arbeit 

abzuleiten. Ferner enthalte die angefochtene Entscheidung 
auf ihren Seiten 2 und 3 eine ausreichende Begründung. 

In semen Schreiben von 16. November 1987 führte der Be-

schwerdeführer in wesentlichen aus, daB die auf Seite 4 

der angefochtenen Entscheidung enthaltene "Klarstellung" 
eine eigenrnächtige Abánderung des Anmeldegegenstandes dar-

stelle, die gegen den Satz von der Erhaltung der Energie 

verstoBe. Es gelte nämlich als uneingeschränkt anerkannt: 
"In demselben Zustand hat derselbe Kôrper stets denselben 

Energieinhalt, denn, wenn der Kãrper nach einer Reihe be-

liebiger Zustandsänderungen wieder in semen Anfangszu-

stand zuruckgekehrt ist, nuB derselbe ebensoviel Energie 

abgeben als aufgenommen haben." Durch die Umkehrung der 
Elekrolyse des Wassers wird also elektrische Energie 
wieder freigesetzt. Er beantragte mündliche Verhandlung. 

In der rnündlichen Verhandlung am 20. April 1988 legte der 

Beschwerdeführer folgende zurn Stand der Technik gehörenden 

Beweis]nittel vor: 

(1) Vorbemerkungen aus den Lehrbuch "Technische Thermody-

namik" von Zeuner, Leipzig 1905 

01528 	 .../... 



3 	 T 59/86 

Seiten 153-156 und 444-446 aus "Lehrbuch der alige-
ineinen, physikaliSChefl und theoretischen Chemie" von 
Küster und Thiel, Heidelberg 1925 

Seite 494 aus Knaurs Lexikon, München 1945 

Erste Seite des vierten Kapitels sowie Seiten 125 und 
126 aus dent Lehrbuch "Die Elektrizitãt und ihre Technik" 
von Beck, Leipzig 1900 

Seiten 264 und 265 aus dent Lehrbuch "Physik" von Dorn, 
Hannover 1957 

Seiten 132 und 133 aus Knaurs Buch der inodernen 
Chemie, 1971 

und (8) Zwei Zeichnerische Darstellungen von Benjamin 
Franklins Experiment, 1752. 

Er trug mm wesentlichen vor, daB angesichts (1) bis (6) 
des oben genannten Standes der Technik der Fachxnann er-
kennen würde, daB bei der vorliegenden Erfindung elek-
trische Energie durch die Ukehrung der Elektrolyse des 
Wassers gewonnen werde, und nicht durch eine Verbrennung. 
(7) und (8) beweisen, daB der Fachmann in der Lage sei, 
Induktion abzuleiten. Er habe also alle gegen ihin auf-
gebrachten Einwendungen mittels Literaturstellen wider-
legt. 
In Antwort auf die Fragen, die die Kammer stelite, er-
klãrte er, daB er in den Anineldungsunterlagen nicht viel 
offenbart habe, weil der Fachmann ohnehin wissen würde, 
wie er vorzugehen habe. Die Gestaltung der Reaktionskammer 
und die Gestaltung und die Stelle des Ableiters seien 
nicht wichtig. Nach einem mit der Fusion verbundenen Em-
und Ausatinen blejbe der Inhalt der Reaktionskanuner elek- 
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4 	T 59/86 

trisch neutral. Die abgeleitete elektrische Arbeit habe 

die Form einer Wechselspannung. 

Er gab zu, daB keine der vorgelegten Literaturstellen die 

von ihm behauptete Fusionsreaktion of fenbare. Ferner sei 

kein funktionierendes Modell gebaut worden. Messungen 

werden unternonimen, die beweisen würden, daB seine 

Erfindung funktionieren würde. 

Der Beschwerdeführer beantragt, die Entscheidung vom 

7. November 1985 aufzuheben und ein Patent unter Zugrunde-

legung der folgenden Unterlagen zu erteilen: 

Beschreibung: Seiten 1 und 2 der ursprünglich einge-

reichten Fassung der PCT Anmeldung Nr. WO 82/02140 

mit der mit Schreiben vom 8. September 1983 beantragten 

Anderung auf Seite 2, Zei].en 28 und 29: Das entstandene 

Wasser (2 mol) 

Patentansprüche 1 bis 4 der ursprünglich eingereichten 

Fassung der PCT Anmeldung Nr. WO 82/02140 mit der mit 

Schreiben vom 7. Oktober 1983 beantragten Streichung 

des Wortes "elektrische" mm Anspruch 1, Zeile 8 

Zeichnung, Blatt 1/1 der ursprünglich eingereichten 

Fassung der PCT Anmeldung Nr. WO 82/02 140. 

(Im Hinblick auf Artikel 85 EPU sind die beantragten 

Anderungen der Zusanunenfassung nicht zu berück-

sichtigen). 

Die Patentansprüche haben folgenden Wortlaut: 

11 1. Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung von elek-

trischer Energie, dadurch gekennzeichnet, daB em 

Gemisch von Wasserstoff und Sauerstoff mit 
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5  T 59/86 

p>2,3544 . 10-2 bar in einer druckfesten mobilen oder 
stationãren Dynamomaschine gemäB der chemischen 
Reaktion 

2 H2 + 02 - 2 H20 (exotherin) 

durch Hilfsenergie zur Fusion gebracht wird, das ent-
sprechende Reaktionsprodukt Wasser mengenproportional 
zum Eintrag der Gase aus der Dynamoinaschine entfernt 
wird und die entstehfnde Induktion als elektrische 
Arbeit abgeleitet wird. 

Verfahren und Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnt, daB statt Wasserstoff - Wassergas oder 
Faulgas, in an sich bekannter Zusainmensetzung verwen-
det wird. 

Verfahren und Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 2 da-
durch gékennzeichnet, daB an Stelle von Sauerstoff - 
Luft verwendet wird. 

Verfahren und Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3 da-
durch gekennzeichnet, daB mehrere Dynainomaschinen zu 
einer Einheit koinbiniert werden und im Wechsel oder 
zeitlich versetzten Takt arbeiten." 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 
Regel 64 EPU, und ist daher zulãssig. 

Artikel 83 EPU lautet: Die Erfindung ist in der euro-
pãischen Patentaniueldung so deutlich und vollstãndig zu 
of fenbaren, daB ein Fachinann sie ausführen kann. 

I 
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-  a 

p 

Die Beschwerdekammer geht davon aus, daB der Fachinann in 
der Lage 1st, ein Gemisch von Wasserstoff (oder Wassergas 

bzw. Faulgas) und Sauerstoff (oder Luft) mit p>2,3544 
10-2 bar in einem druckfesten mobilen oder stationãren 
Reaktionsrauin gemã8 der chemischen Reaktion 

2 H2 + 02 - 2 H2 0 (exotherm) 

durch Hilfsenergie zur Fusion zu bringen, und das ent-

sprechende Reaktionsprodukt Wasser mengenproportional zum 

Eintrag der Gase aus dem Reaktionsraum zu entfernen, und, 
falls eine Induktion entstehen würde. die entstehende 
Induktion als elektrische Arbeit abzuleiten. 

Um die Erfindung ausführen zu kónnen, müBte also em 

Fachinann in der Lage sein, die Fusionsreaktion so em-

zuleiten, daB. eine Induktion entsteht. 

Erst wáhrend des Beschwerdeverfahrens hat der Beschwerde-

führer erkiärt, daB die Fusionsreaktion eine Umkehrung der 
Elektrolyse des Wassers sei. Die ursprüngiichen 
Anmeldungsunterlagen erwähnen eine Umkehrung der 
Elektrolyse des Wassers nicht. 

Die Kammer ist nicht überzeugt, daB der Fachmann aus den 

Anmeldungsunterlagen ableiten würde, daB anstelle der 
normalerweise zu erwartenden Explosion, wobei erfahrungs-

gemáB keine nachweisbare Induktion entsteht, eine Urn-

kehrung der Elektrolyse des Wassers stattfinden soil. 

Auch wenn zugunsten des Beschwerdeführers die Beschwerde- 

kanimer annimmt, daB der Fachmann die Anmeldungsunteriagen 
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7 	 T 59/86 

in dieser Weise verstehen würde, ist die Beschwerdekaxnmer 
der Meinung, daB der Fachann nicht ohnehin wissen würde, 
wie er ausgehend von einem Gemisch von Wasserstoff (oder 
Wassergas bzw. Faulgas) und Sauerstoff (oder Luft) die 
gewunschte Uinkehrung der Elektrolyse des Wassers ver-
wirklichen könnte. 

Diesbezüglich ist den Anmeldungsunterlagen nur eine sehr 
beschrânkte Lehre zu entnehmen. Der Druck piuuB über 
2,3544 . 102 bar sein (also, zB. norinaler Luftdruck). 
Der Reaktionsraum muB druckfest sein, aber der Ausdruck 
"Dynaxnoivaschine" gibt keine Einzelheiten seines Aufbaus 
preis. Die Zeichnung zeigt nur skizzenhaft Zuleitungen 
für Wasserstoff und Sauerstoff sowie Ableitungen für 
Wasser und positive Ladungstrãger. AuBerdem ist aus der 
Zeichnung eine Vorrichtung zuin Zünden des Knaligases 
erkennbar. Nach Meinung der Beschwerdekaininer reichen 
diese technischen Angaben nicht aus, um einem Fachniann em 
Nachvollziehen der Erfindung zu ermôglichen, auch wenn er 
diese Angaben inittels ibm zuinutbarer Versuche ergãnzt. 

Der Beschwerdeführer behauptet, daB die Prüfungsabteilung 
die einschlägigen Naturgesetze miBachtet. Jedoch ist es 
unwesentlich, ob die in der angefochtenen Entscheidung 
unterstelite Verbrennung richtig ist oder nicht. Ent-
scheidend ist vielmehr, daB die Anxneldungsunterlagen die 
Erfindung nicht so deutlich und vollständig of fenbaren, 
daB ein Facbinann sie ausführen könnte. 

Offenbarungsmãngel kännen nicht behoben werden, weil gemäl3 
Artikel 123(2) EPU eine europãische Patentannieldung nicht 
in der Weise geändert werden darf, daB ihr Gegenstand über 
den Inhalt der Anmeldung in der ursprung].ich eingereichten 
Fassung hinausgeht. Deswegen könnten die Ergebnisse der in 
der mündlichen Verhandlung erwahnten Messungen nichts an 
dieser Entscheidung ändern. 
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7. 	Bei der vorliegenden Sach].age muS die BeschWerde zurückge- 

wiesen werden. 

Entscheidungsforael 

AUS diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen. 

Der Gescháftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

P.K.J. van den Berg 

I 
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